
Sachkenntnis zu verwirklichen. Wir scheuen keine Mühe, die syste
matische Qualifizierung der Werktätigen zu organisieren. Nicht die 

ARTIKEL 42 ,Expertokratie‘, sondern die wahre sozialistische Demokratie ist die 
Grundlage der Lebensfähigkeit des Sozialismus, Grundlage seiner 
Fähigkeit, die neu entstehenden Probleme effektiv zu lösen.“1

Diese umfassende Entfaltung der sozialistischen Demokratie 
auf allen Ebenen der Volkswirtschaft und des Betriebes ist einzig 
unter sozialistischen Produktionsverhältnissen und bei sicherer 
Ausübung der politischen Macht durch die Werktätigen unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
möglich.

1 W. Ulbricht, Die Bedeutung und die Lebenskraft der Lehren von Karl 
Marx für unsere Zeit, Berlin 1968, S. 43 f.
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